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 Veröffentlicht am 29.03.1976

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Der Hinweis auf die Verhaftung eines Rechtsanwaltes wegen des Verdachtes eines Verbrechens ist als

Prozeßvorbringen überhaupt nur dann zulässig, wenn er in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gegenstand des

Prozesses steht.
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